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Beschluss des Schulrates Nr. 12/2023 

 
Am 20.12.2023 um 16:50 Uhr  

 
hat sich der Schulrat des Berufsbildungszentrum „Chr. J. Tschuggmall“ Brixen aufgrund einer 
formellen Einladung des Vorsitzenden zu einer Sitzung eingefunden. Die Sitzung wurde in Präsenz 
im Sitzungsraum a 0/05 des Berufsbildungszentrums abgehalten. 
 
Betreff:  Genehmigung der Nicht-Teilnahmen am Projekt „Investimento M4C1 3.1 

'Nuove competenze e nuovi linguaggi' (PNRR-3)“ 
  

Anwesende Mitglieder des Schulrates: Frau Beatrix Hinteregger Pircher  (Elternvertreterin)  
  Herr Gianluca Sima*    (Schülervertreter) 
  Frau Edith Berger     (Lehrervertreterin) 
  Herr Marco Fessler    (Lehrervertreter) 
  Herr Gerhard Prossliner  (Lehrervertreter) 
  Herr Martin Rederlechner  (Direktor) 
  Herr Michael Engl    (Schulsekretär) 
  Herr Helmut Faller    (Vizedirektor)  
 Abwesende: Herr Matthias Tschafeller  (Schülervertreter) 
 Schriftführer: Michael Engl 
 

*nicht volljährige Mitglieder des Schulrates haben kein Stimmrecht in Bezug 
auf den Haushaltsvoranschlag, den Rechnungsabschluss sowie die 
Verwendung der Geldmittel 

 

 
Nach Einsichtnahme 

− in Art. 1/bis des Landesgesetzes vom 12.11.1992, Nr. 40 (Ordnung der Berufsbildung), in 
geltender Fassung;  

− in Art. 5 des Landesgesetzes vom 24.09.2010, Nr. 11 (die Oberstufe des Bildungssystems des 
Landes Südtirol), in geltender Fassung; 

− in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 22 vom 16.08.2018 (Durchführungsverordnung über 
die Autonomie und die Mitgestaltung in den Schulen der Berufsbildung); 

− in Art. 1/ter, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33 und Art. 34 des Landesgesetzes vom 22.10.1993, 
Nr. 17 (Regelung des Verwaltungsverfahrens), in geltender Fassung; 

− in das Landesgesetz vom 29. Juni 2000 (Autonomie der Schulen) in geltender Fassung; 

− in die Mitteilung der Deutschen Bildungsdirektion vom 04.12.2023; 

− in das Dekret des Bildungsministers vom 12.04.2023 Nr. 65; 

 

 

Nach Feststellung 

− dass der Schulrat beschlussfähig ist; 
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− dass das Projekt „Investimento M4C1 3.1 'Nuove competenze e nuovi linguaggi' (PNRR-3)“ im 
Schulrat eingehend besprochen wurde und die diesbezügliche Mitteilung der Bildungsdirektion 
den Mitgliedern des Schulrates im Vorfeld der Sitzung zur Kenntnis gebracht wurde; 

− dass an der Schule und im Bildungssystem generell seit vielen Jahren bereits ein etabliertes 
Fortbildungsystem besteht, welches nicht geschwächt werden soll; 

− dass Schule bereits über eine hohe Professionalität verfügt, da laufend Schulungen organisiert 
werden, und durch das Bildungsangebot Fachinformatik viele „Digitale Experten“ verfügbar 
sind, die sich ständig weiterbilden und für Schilf-Schulungen engagiert werden; 

− dass die Engpässe in der Verwaltung ebenso dagegen sprechen, es sind immer noch Stellen 
unbesetzt und die Erfahrungen aus anderen Schulen zeigt, dass die Komplexität der 
Abwicklung vielen Sekretariaten erhebliche Probleme bereitet; 

− dass die Notwendigkeit einer Teilnahme nicht besteht und die Nicht-Teilnahme keine 
erkennbaren Nachteile für die Schule bedeutet; 

 
 

 
wird vom Schulrat mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinheit und nach 

eingehender Diskussion 
 

beschlossen 
 

 
sich nicht an der Investitionslinie “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Investimento 

M4C1 3.1 'Nuove competenze e nuovi linguaggi” zu beteiligen und kein diesbezügliches Projekt 

einzureichen. 

 

 

 
Vorliegender Beschluss wird ab dem 09.01.2024 für fünfzehn aufeinanderfolgende Tage an der Anschlagtafel der Schule 
und auf der institutionellen Homepage unter „Transparente Verwaltung“ veröffentlicht. 

 
 
 
Gelesen, genehmigt und gefertigt: 
 
 
Der Protokollführer      Der Vorsitzende 
 
Michael Engl       Martin Rederlechner 
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